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Geleitwort der Herausgeber

Prof. Jörn P. Lass 
Prof. Christian Niemöller

Geleitwort der Herausgeber

Die Europäische Produktnorm EN 
143511 ist in Deutschland zum ersten 
Mal durch die DIN EN 143511 mit Da
tum Juli 2006 veröffentlicht worden. Die 
Norm ausgabe vom Juli 2006 wurde 
durch zwei Änderungen (A1:2010 und 
A2:2016) aktualisiert. Anfang und Ende 
der durch die Änderung A1 bzw. A2 
eingefügten oder geänderten Texte sind 
im Normtext jeweils durch Änderungs
marken (Sonderzeichen) gekennzeich
net. 

Zahlreiche Veranstaltungen und Diskus
sionen haben gezeigt, dass die Anwen
dung der DIN EN 143511 viele Detail
fragen aufwirft. Dies hat die Herausgeber 
veranlasst, den Anwendern der Norm 
Auslegungshilfen in Form einer Kommen
tierung der Produktnorm zur Verfügung 
zu stellen. Die Herausgeber haben be
wusst die fachtechnischen Belange und 
juristischen Aspekte bei der Anwendung 
der DIN EN 143511 in einer gemein
samen Kommentierung zusammenge
fasst, um so dem Nutzer nicht nur 
technische Hilfen bei der Umsetzung der 
normativen Anforderungen zu bieten. 
Die juristischen Aspekte verdienen eine 
vertiefende Erläuterung, zumal das Zu
sammenspiel zwischen Produktnorm, 
Bauproduktenverordnung und Baupro
duktengesetz oftmals ausgesprochen 
hintergründig ist und durch diese Kom
mentierung für Bauschaffende verständ
licher werden soll.

Um einen rechtlich eindeutigen Quellen
bezug zu ermöglichen und so eine 
bessere Verständlichkeit zu gewährleis
ten, wird vor den kommentierenden An
merkungen eines jeden Abschnitts im
mer der Originaltext der DIN EN 
143511:2016 als DINFassung der EN 
143511:2006+A2:2016 wiedergeben 
(Hervorhebung in fett und kursiv). Alle 
Auto ren haben sich bemüht, ihre Aus
legung mit einer nachvollziehbaren 
Argumen tation zu unterlegen. Wir als 
Herausgeber bedanken uns bei den 
Autoren dafür in besonderem Maße. Wir 
hoffen, dass die Praxisnähe der Kommen
tierung eine griffige und gut zu hand
habende Arbeitshilfe bietet. Die in der 
Kommentierung geäußerten Ansichten 
und Wertungen entsprechen dem Stand 
des abgelaufenen Jahres 2023.

Wir wünschen allen Anwendern nicht nur 
einen Zuwachs an Erkenntnis, sondern 
vor allen Dingen viel Erfolg bei der 
Umsetzung der normativen Anforderun
gen im beruflichen Alltag.

 
Prof. Jörn P. Lass 
Prof. Christian Niemöller 

Rosenheim, März 2024
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